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Einführung in die Problematik

Problemstellung

Nebenbestimmungen gehören seit jeher zum Standardrepertoire der Be-
scheidtechnik. Nicht ohne Grund sind sie in allen der drei öffentlich-recht-
lichen Verfahrensordnungen mit einer eigenen Vorschrift bedacht1. Ver-
waltungsbehörden bedienen sich ihrer tagtäglich, Gerichte aller verwal-
tungsrechtlichen Fachrichtungen haben sich mit ihnen auseinandergesetzt
und auch im Schrifttum herrscht kein Mangel an Publikationen über diese
„Zusätze“ zum Verwaltungsakt. Da Nebenbestimmungen ihre größte Be-
deutung jedoch im allgemeinen Verwaltungs(verfahrens)recht finden, be-
zieht sich der überwiegende Teil der Veröffentlichungen auf die Rolle von
Nebenbestimmungen zu Verwaltungsakten nach dem VwVfG. Im Steuer-
recht und Sozialrecht wird zum Thema Nebenbestimmungen vielfach
schlicht auf die Literatur zu Nebenbestimmungen im allgemeinen Verwal-
tungsrecht verwiesen. Dies erscheint zunächst nicht fernliegend angesichts
dessen, dass sich die Verfahrensgesetze grundsätzlich ähneln und die jewei-
ligen Vorschriften zu Nebenbestimmungen, § 120 AO sowie § 32 SGB X,
sogar wörtlich dem § 36 VwVfG entsprechen. Dennoch lässt sich von die-
sen Gemeinsamkeiten nicht auf einen identischen Umgang mit Nebenbe-
stimmungen in allen drei Prozessordnungen schließen. Vor allem das
Steuer(verfahrens)recht weist gegenüber dem allgemeinen Verwaltungs-
verfahrensrecht neben vielen übereinstimmenden Elementen einige Be-
sonderheiten auf, die sich möglicherweise auf die Verwendung von Ne-
benbestimmungen, ihre Rechtswirkungen sowie ihre rechtliche Behand-
lung (Rechtsnatur) auswirken können oder gar die Existenz spezieller Ne-
benbestimmungen erfordern.

Bereits der Steuerbescheid an sich ist ein sehr spezieller Verwaltungsakt,
der sich von Verwaltungsakten, die in anderen Rechtsgebieten erlassen
werden, in mehrfacher Hinsicht unterscheidet. Die bedeutendste Beson-
derheit liegt dabei in seinem Regelungsgehalt. Während etwa eine Bauge-
nehmigung das gesamte Bauwerk in sich bzw. seinen Verfügungssatz auf-
nimmt und detailliert „regelt“, was und wie gebaut werden darf (Abstand
zum Nachbargrundstück, Höhe des Bauwerkes, Dicke der Wände, Art des

A.

I.

1 § 36 VwVfG, § 32 SGB X, § 120 AO.
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Daches, zu verwendende Materialien und alle weiteren Angaben, die
durch die Baupläne festgelegt werden), ist der Verfügungssatz bzw. Tenor
eines (Einkommen-)Steuerbescheids vergleichsweise einfach gehalten. Er
begnügt sich im Wesentlichen mit drei Angaben2: die Angabe des Steuer-
schuldners („Wer?“), des Besteuerungszeitraums („Für wann?“) sowie der
Höhe und Art der Steuer („Wie viel?“, „Von welcher Steuer?“). Die Be-
steuerungsgrundlagen, also die tatsächlichen und rechtlichen Verhältnisse,
auf denen die Festsetzungen des Verfügungssatzes basieren – wie z. B. An-
gaben zu den erzielten Einkünften, Abzugsbeträgen etc. – gehören hinge-
gen nicht zum Tenor des Steuerbescheids, sondern zu seiner Begründung3.
Sie erwachsen daher grundsätzlich nicht in Bestandskraft. Die Bestands-
kraft ist zunächst auf den Tenor des Steuerbescheids beschränkt4.

Der Steuerbescheid als wichtigste Handlungsform der Finanzverwaltung
weist zudem eine weitere Besonderheit des Steuerverfahrensrechts gegen-
über dem allgemeinen Verwaltungsverfahrensrecht auf: Während im allge-
meinen Verwaltungsrecht regelmäßig ein „bunter Strauß“ an verschiedens-
ten Verwaltungsakten erlassen wird, kommen in dem Eingriffsrecht Steu-
errecht ganz überwiegend Steuerbescheide sowie den Steuerbescheiden
gleichgestellte Bescheide, also gebundene und in erster Linie belastende
Verwaltungsakte, vor5. Auch dies wirkt sich auf die Art der regelmäßig ver-
wendeten Nebenbestimmungen sowie die Form ihrer Einsätze in dem je-
weiligen Verfahrensrecht aus. Denn die wortgleichen § 120 AO und § 36
VwVfG ermöglichen vor allem die Beifügung von Nebenbestimmungen
zu begünstigenden Verwaltungsakten6 und lassen Nebenbestimmungen
zu gebundenen Verwaltungsakten nur unter engen Voraussetzungen zu.

Wohl auch deshalb haben die §§ 164, 165 AO, die die Steuerfestsetzung
unter dem Vorbehalt der Nachprüfung sowie die vorläufige Steuerfestset-
zung regeln, im Steuerrecht eine weitaus größere Bedeutung erlangt als die
Nebenbestimmungen des § 120 AO. Die Eigentümlichkeit der §§ 164, 165
AO offenbart sich bereits daran, dass in keinem anderen Verwaltungsver-
fahrensgesetz – also weder im VwVfG noch im SGB X – vergleichbare
Rechtsinstitute kodifiziert sind7. Der Vorbehalt der Nachprüfung iSd § 164
Abs. 1 Satz 1 AO und der Vorläufigkeitsvermerk iSd § 165 Abs. 1 AO wer-

2 Vgl. Seer, in: Tipke/Lang, Steuerrecht23, § 21 Rn. 114.
3 BFH, I R 148/79, BStBl. II 1981, 3; II R 5/02, BFH/NV 2004, 1062.
4 S. dazu unten B. II. 1. c) bb) (3) (b), S. 84 ff.
5 Vgl. Söhn, in: HHSp, § 118 AO Rn. 274; Fritsch, in: Koenig3, § 118 AO Rn. 59.
6 Söhn, in: HHSp, § 120 AO Rn. 20; Seer, in Tipke/Kruse, § 120 AO Rn. 2.
7 Lediglich § 328 SGB III, also eine spezielle Vorschrift zum Arbeitsförderungsrecht,

enthält eine dem § 165 AO nachempfundene Regelung über vorläufige Entschei-
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den landläufig neben den Regelungen des § 120 Abs. 2 AO als weitere Ne-
benbestimmungen im Bereich des Steuerrechts angesehen8. Obwohl auch
das allgemeine Verwaltungsrecht die Möglichkeiten einer vorläufigen Re-
gelung oder einer Regelung unter einem Vorbehalt kennt, sind diese dort
weder im VwVfG kodifiziert, noch werden sie von der h.M. als Nebenbe-
stimmung eingestuft9. Wie die davon abweichende Behandlung vorläufi-
ger Verwaltungsakte im Steuerrecht zu erklären ist und ob die bisherigen
Einschätzungen der Finanzämter und Finanzgerichte etwa zur Rechtsqua-
lität eines Vorbehalts der Nachprüfung gemäß § 164 Abs. 1 Satz 1 AO oder
eines Vorläufigkeitsvermerks gemäß § 165 Abs. 1 AO insgesamt hingenom-
men werden können, gilt es zu erforschen.

Bemerkenswert ist zudem, dass sich die auf den ersten Blick sehr ähnlich
formulierten §§ 164, 165 AO selbst untereinander in nicht unerheblicher
Weise unterscheiden. Die sich erst bei genauerer Betrachtung offenbaren-
de verschiedene Ausgestaltung der eng verwandten Normen erstaunt und
wirft weitere Fragen – etwa nach den Gründen sowie der Rechtfertigung
dieser Unterschiede – auf. Die §§ 164, 165 AO auf ihre Konsistenz zu
untersuchen und darüber hinaus zu prüfen, ob die beiden Bestimmungen
in der Lage sind, die ihnen zugedachten Aufgaben bestmöglich zu erfül-
len, hat sich diese Arbeit zum Ziel gesetzt.

Gang der Darstellung

Zu diesem Zweck stellt die Arbeit zunächst die verwaltungsrechtlichen
Grundlagen in Bezug auf Nebenbestimmungen dar. Im Mittelpunkt dieser
allgemeinen Ausführungen stehen dabei der Begriff der Nebenbestim-
mung in Abgrenzung zu anderen verwaltungsrechtlichen Handlungsfor-

II.

dungen. Zudem gestattet § 43 Abs. 1 SGB I, Leistungen „vorläufig“ zu erbringen,
zielt aber dabei aber auf das Verhältnis zweier Leistungsträger untereinander ab.

8 BFH, IV R 168/79 u. a., BStBl. II 1981, 150 (151); VIII R 15/10, BStBl. II 2013, 307;
Seer, in: Tipke/Kruse, § 120 AO Rn. 4; Fritsch, in: Koenig3, § 120 AO Rn. 2; Lühn,
SteuerStud 2008, 249. Zur Rechtsnatur von §§ 164, 165 AO s. ausführlich unten C.
I. 4. c) dd), S. 162 ff sowie C. II. 4. c) dd), S. 232 ff.

9 Diese Auffassung vertrat bereits der Gesetzgeber, s. BT-Drs. 7/910, S. 57 f. Außer-
dem: BVerwG, 3 C 8/82, BVerwGE 67, 99 (102); Nöll, Die Rückforderung fehlge-
schlagener Subventionen, S. 32 f; U. J. Schröder, JURA 2010, 255 (256, 261); Bockey,
JA 1992, 161 (162); König, BayVBl. 1989, 33 (38); Henneke, in: Knack/Henneke10,
§ 35 VwVfG Rn. 189 sowie § 36 VwVfG Rn. 24; a.A. F. J. Kopp, DVBl. 1989, 238
(239 ff).
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men, insbesondere den Inhaltsbestimmungen, sowie die wesentlichen Ei-
genschaften vorläufiger Regelungen. Anknüpfend daran wird die Darstel-
lung der verwaltungsrechtlichen Grundlagen mit Blick auf das Steuer(ver-
fahrens)recht durch Erläuterungen zum Aufbau eines Steuerbescheids so-
wie zur (materiellen) Bestandskraft und den mit der materiellen Bestands-
kraft in Verbindung stehenden Möglichkeiten zur Änderung von Steuer-
verwaltungsakten fortgeführt. Diese Grundlagen bilden sowohl das ge-
dankliche Fundament als auch den rechtlichen Ausgangspunkt für die Un-
tersuchung der speziell steuerrechtlichen Vorschriften §§ 164, 165 AO.

Nach der Skizzierung der verwaltungsrechtlichen Grundlagen folgt der
Hauptteil der Arbeit. In diesem werden die Steuerfestsetzung unter dem
Vorbehalt der Nachprüfung gemäß § 164 Abs. 1 Satz 1 AO und die vorläu-
fige Steuerfestsetzung gemäß § 165 Abs. 1 AO getrennt voneinander detail-
liert untersucht. So wird u. a. beleuchtet, welche Rolle die §§ 164, 165 AO
im Steuerrecht einnehmen und worin ihr exakter Regelungsgehalt besteht.
Zudem soll ein Blick darauf geworfen werden, was regelungstechnisch ge-
schieht, wenn die Finanzämter einen Vorbehalt der Nachprüfung iSd
§ 164 Abs. 1 Satz 1 AO oder einen Vorläufigkeitsvermerk iSd § 165 Abs. 1
AO aufheben bzw. einen vorläufigen Steuerbescheid für endgültig erklä-
ren. Gleichzeitig versucht die Dissertation, auf mögliche Schwächen und
Unstimmigkeiten der beiden Normen hinzuweisen und Vorschläge zu un-
terbreiten, wie die §§ 164, 165 AO optimiert werden könnten. Nach einer
Darstellung der sich für den Steuerpflichtigen ergebenden Rechtschutz-
möglichkeiten gegen einen Vorbehalt der Nachprüfung bzw. einen Vor-
läufigkeitsvermerk werden im letzten Teil dieser Arbeit schließlich die Er-
gebnisse der Analyse zusammengefasst.
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Verwaltungsrechtliche Grundlagen in Bezug auf
Verwaltungsakte und Nebenbestimmungen

Nebenbestimmungen im allgemeinen Verwaltungsrecht

Begriff der Nebenbestimmungen

Da der Begriff der Nebenbestimmungen in allen Teilbereichen des Verwal-
tungsverfahrensrechts zur Anwendung kommt, sollen zunächst grundle-
gende, allgemeine Feststellungen getroffen werden. Diese beziehen sich
auf den historischen Ursprung der „modernen“ Nebenbestimmungen und
auf ihre Bedeutung im geltenden Recht ebenso wie auf die Möglichkeit
einer Definition sowie auf die Funktion von Nebenbestimmungen.

Historische Entwicklung von § 36 VwVfG und § 120 AO

Während die heute geltende Abgabenordnung in weiten Teilen zurück-
geht auf die im Wesentlichen von Enno Becker konzipierte Reichsabgaben-
ordnung von 191910, ist das Verwaltungsverfahrensgesetz als Kodifikation
relativ jung. Nachdem bereits seit den 1950er Jahren über die Einführung
eines einheitlichen Gesetzes für das allgemeine Verwaltungsverfahren dis-
kutiert und beraten wurde11, legte der dafür beauftragte Bund-Länder-Aus-
schuss am 17.3.1964 den sog. VwVfG-Musterentwurf vor, der bereits die
Grundstrukturen des späteren VwVfG aufstellte. Nach weiteren mehrjähri-
gen Beratungen mündete der VwVfG-Musterentwurf zunächst in einen
ersten12 und schließlich in einen finalen Regierungsentwurf13, der 1976 im
Bundestag verabschiedet wurde, sodass das VwVfG (erst) am 1.1.1977 in

B.

I.

1.

a)

10 Deutsche Reichsabgabenordnung v. 13.12.1919, RGBl. 1919, 1993.
11 S. zur Diskussion einer Vereinheitlichung Spanner, in: Verhandlungen des 43.

Deutschen Juristentages (1960), Bd. I, Teil 2 A, sowie Werner, in: Verhandlungen
des 43. Deutschen Juristentages (1960), Bd. I, Teil 2 B; s. außerdem den Sitzungs-
bericht der Verhandlungen der zweiten Abteilung (insbesondere die Referate von
v. d. Groeben und Weber), in: Verhandlungen des 43. Deutschen Juristentages
(1960), Bd. II, D.

12 BT-Drs. VI/1173.
13 BT-Drs. 7/90.
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Kraft trat14. Motivation für die Schaffung eines einheitlichen Gesetzes war
vor allem die Vereinfachung des Verwaltungsverfahrens für die Verwal-
tungsbehörden der Länder und des Bundes, die sich bis dahin einer Viel-
zahl von geschriebenen und ungeschriebenen Rechtssätzen gegenüber sa-
hen, sowie die Verbesserung der Rechtsstellung des Bürgers in Hinblick
auf Rechtsicherheit und Rechtsklarheit15. Zeitweise gab es sogar Bestre-
bungen, alle Bereiche des Verwaltungsverfahrensrechts in die neue Kodifi-
kation zu integrieren16. Letztlich entschied man sich jedoch aufgrund ver-
meintlich zu großer Unterschiede zwischen den einzelnen Rechtsgebieten
für ein 3-Säulen-Modell, das für die Sozialrechtsverwaltung und die Ver-
waltung von Steuern und Abgaben jeweils eigenständige Verfahrensord-
nungen vorsah. Weil gleichzeitig mit der Ausarbeitung eines einheitlichen
Verfahrensgesetzes für das allgemeine Verwaltungsrecht durch einen vom
Bundesfinanzministerium eigens einberufenen Arbeitskreis – bereits seit
1964 – über eine Anpassung der damaligen RAO beraten wurde17, konnte
die neue, ebenfalls am 1.1.1977 in Kraft getretene AO 197718 allerdings
stark – nämlich soweit dies für möglich gehalten wurde19 – an die Bestim-
mungen des VwVfG angeglichen werden. Teilweise schoss man bei der
Angleichung der Verfahrensordnungen gar über das Ziel hinaus, indem
man auch solche Normen übernahm, die nicht den Anforderungen des
Steuerrechts entsprachen20. Das SGB X, das sich in Umsetzung des „3-Säu-
len-Modells“ ebenfalls zu weiten Teilen am VwVfG orientiert und Abwei-
chungen vom VwVfG nur dort vorsehen soll, „wo dies aus Gründen der
Besonderheiten des Sozialrechts erforderlich war“21, trat etwas später am
1.1.1981 in Kraft22.

14 Verwaltungsverfahrensgesetz v. 25.5.1976, BGBl. I 1976, 1253.
15 BT-Drs. 7/90, S. 28 f; vgl. auch Sachs, in: P. Stelkens/Bonk/Sachs9, Einleitung

Rn. 10.
16 Ramsauer, in: F. O. Kopp/Ramsauer19, Einführung I VwVfG Rn. 25; Sachs, in: P.

Stelkens/Bonk/Sachs9, Einleitung Rn. 60 f.
17 Vgl. dazu Musil, in: HHSp, Einf. AO Rn. 38 ff.
18 Abgabenordnung v. 16.3.1976, BGBl. I 1976, 613.
19 Vgl. die Begründung zum AO-Entwurf, BT-Drs. VI/1982, S. 94, wonach Abwei-

chungen zum VwVfG-Entwurf „auf die Besonderheiten des Steuerrechts und auf
seine bisherige eigenständige Entwicklung zurückzuführen“ seien.

20 Vgl. Musil, in: HHSp, Einf. AO Rn. 101, der insbesondere die Anpassung der Vor-
schriften über die Änderung und Aufhebung von Verwaltungsakten aus Grün-
den der Parallelität mit dem VwVfG für unreflektiert hält.

21 Begründung zum Entwurf eines Sozialgesetzbuchs (SGB), BT-Drs. 8/2034, S. 29,
60.

22 Sozialgesetzbuch – Verwaltungsverfahren v. 18.8.1980, BGBl. I 1980, 1469.
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Als zentrales Handlungselement stellte das VwVfG 1977 den Verwal-
tungsakt gemäß § 35 Satz 1 VwVfG in seinen Mittelpunkt. Unmittelbar im
Anschluss an diese Vorschrift regelt der bis heute unveränderte § 36
VwVfG die Nebenbestimmungen zum Verwaltungsakt, die zum großen
Teil dem Zivilrecht entnommen sind und zuvor ungeschrieben galten23.

Entsprechend den Vorstellungen eines Arbeitskreises des Bundesfinanz-
ministeriums, der das Ziel der parallelen Reform der Reichsabgabenord-
nung darin sah, „eine bessere Systematik der Reichsabgabenordnung und
weitgehende Übereinstimmung mit dem allgemeinen Verwaltungsrecht in
der Begriffsbestimmung zu erreichen“24, wurden – dem Scheitern einer
Gesamtkodifikation zum Trotz – jeweils mit den §§ 35, 36 VwVfG wort-
gleiche Regelungen zum Verwaltungsakt sowie zu Nebenbestimmungen
zum Verwaltungsakt in die neue Abgabenordnung (§§ 118, 120 AO) einge-
bettet25. Zwar wurden schon vor Erlass der AO 1977 Steuerverwaltungsak-
te mit Bedingungen, Befristungen oder Auflagen versehen und insbeson-
dere § 78 RAO 1919 bzw. § 96 Abs. 1 RAO 1931 setzte sogar die Möglich-
keit, Widerrufsvorbehalte und Bedingungen zu erlassen, voraus26. Eine
Vorschrift, die die Zulässigkeit von Nebenbestimmungen einheitlich re-
gelt, war der (Reichs-)Abgabenordnung bis zu diesem Zeitpunkt jedoch
fremd.

Des Weiteren wurden die §§ 164, 165 AO eingeführt. Als besonderes
Mittel, den Zielen des AO-Entwurfs gerecht zu werden, die darin bestan-
den, eine gerechte, gleichmäßige und für alle Beteiligten unbürokratische
und zeitnahe Besteuerung zu erreichen, wollte die Gesetzesbegründung
vor allem die Steuerfestsetzung unter dem Vorbehalt der Nachprüfung ver-
standen wissen27. Im Gegensatz zur neuen Regelung über die Zulässigkeit
von Nebenbestimmungen nach § 120 AO hatten diese beiden Normen
einen direkten Vorläufer in der Reichsabgabenordnung. Sie wurden aus
dem früheren § 100 Abs. 1 und 2 RAO 1931 fortentwickelt, der schon vor
Inkrafttreten der AO 1977 eine „vorläufige Steuerfestsetzung“ erlaubte.

23 Vgl. Voßkuhle/Kaiser, JuS 2012, 699; U. Stelkens, in: P. Stelkens/Bonk/Sachs9, § 36
VwVfG Rn. 2; Ruffert, in: Ehlers/Pünder, Allgemeines Verwaltungsrecht15, § 23
Rn. 1, 4, 8. „Bedingungen“ als Ausdruck für zusätzliche Genehmigungsanforde-
rungen kannte allerdings bereits die Preußische Allgemeine Gewerbeordnung
von 1845, vgl. § 30 PrAllGewO.

24 Bericht des Arbeitskreises zur Reform der Reichsabgabenordnung und ihrer Ne-
bengesetze über seine Tätigkeit, BMF-Schriftenreihe, S. 15 zu II 2.

25 Entsprechende Vorschriften im SGB X sind die §§ 31, 32.
26 Vgl. Söhn, in: HHSp, § 120 AO Rn. 1.
27 BT-Drs. VI/1982, S. 93.
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Ansätze für eine vorläufige Festsetzung iSd heutigen § 165 Abs. 1 AO zei-
gen sich außerdem bereits in § 82 RAO 191928.

Nebenbestimmungen im geltenden Recht

Heutzutage spielen Nebenbestimmungen im (allgemeinen) Verwaltungs-
recht eine große Rolle. Sie unterstützen die Verwaltungsbehörden bei der
Bearbeitung der Sachverhalte, indem sie eine differenzierte und einzelfall-
gerechte Entscheidung ermöglichen29. Vielfach wurde die Befugnis zum
Einsatz von Nebenbestimmungen – neben dem § 36 VwVfG – sogar spezi-
algesetzlich geregelt, um den Anforderungen des jeweiligen Fachrechts
noch besser zu entsprechen. So schließen einige dieser Sonderbestimmun-
gen die Verwendung von Nebenbestimmungen für bestimmte Verwal-
tungsakte aus. Andere lassen nur gewisse Nebenbestimmungen zu oder
setzen voraus, dass ein besonderer Zweck mit der eingesetzten Nebenbe-
stimmung verfolgt wird. § 17 Abs. 1 Satz 4 AtG beispielsweise regelt die
Möglichkeit, atomrechtliche Genehmigungen zu befristen, untersagt dies
jedoch ausdrücklich für Genehmigungen von Kernkraftanlagen iSd § 7
AtG. Hintergrund dieses Ausschlusses ist, dass eine nur befristete Erlaubnis
nach § 7 AtG aufgrund der hohen Investitionskosten für die Betreiber der
Anlage absolut unwirtschaftlich wäre30. Im Ausländerrecht hingegen ord-
net § 7 Abs. 2 Satz 1 AufenthG für die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
wegen deren strikter Zweckbindung, § 7 Abs. 1 Satz 2 AufenthG, zwin-
gend eine Befristung an. Eine (zweckungebundene) Niederlassungserlaub-
nis wiederum kann gemäß § 9 Abs. 1 AufenthG nur in den durch das Ge-
setz zugelassenen Fällen (etwa im Fall der Wohnsitzauflage nach § 23
Abs. 2 Satz 4 AufenthG) mit einer Nebenbestimmung versehen werden.
§ 8 Abs. 2 HwO gestattet, eine Ausnahmebewilligung zur Eintragung in
die Handwerksrolle mit Bedingungen oder Auflagen zu versehen oder die
Bewilligung zu befristen; ein Widerrufsvorbehalt wird damit ausgeschlos-
sen. Als Beispiel für Nebenbestimmungen, von denen nur zur Erreichung
eines bestimmten Zweckes Gebrauch gemacht werden darf, lassen sich § 5
Abs. 1 GastG sowie § 9 Abs. 2 WaffG anführen. Diese verlangen für die Bei-
fügung von Nebenbestimmungen zu Gewerbeerlaubnissen bzw. zu Waf-
fen- und Munitionserlaubnissen, dass die Nebenbestimmungen dem

b)

28 Näheres dazu unten B. II. 1. c) cc) (2), S. 93 ff sowie C. II. 2., S. 191 ff.
29 Näher zur Funktion der Nebenbestimmungen unten B. I. 1. d), S. 34 ff.
30 BT-Drs. 3/759, S. 30; Fischerhof2, § 17 AtG Rn. 10.
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